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§ 6 FGG 2019 Umfang der
Sorgfaltspflichten
 FGG 2019 - Finanzmarkt-Geldwäschegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. (1)Die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden umfassen:

1. 1.Feststellung der Identität des Kunden und Überprüfung der Identität auf der Grundlage von Dokumenten,

Daten oder Informationen, die von einer glaubwürdigen und unabhängigen Quelle stammen, einschließlich

elektronischer Mittel für die Identitätsfeststellung und einschlägiger Vertrauensdienste gemäß der

Verordnung (EU) Nr. 910/2014 und anderer sicherer Verfahren zur Identifizierung aus der Ferne oder auf

elektronischem Weg nach Maßgabe des Abs. 4;

2. 2.Feststellung der Identität des wirtschaftlichen Eigentümers und Ergreifung angemessener Maßnahmen zur

Überprüfung seiner Identität, so dass die Verpflichteten davon überzeugt sind zu wissen, wer der

wirtschaftliche Eigentümer ist; im Falle von juristischen Personen, Trusts, Gesellschaften, Stiftungen und

ähnlichen Rechtsvereinbarungen schließt dies ein, dass angemessene Maßnahmen ergriffen werden, um die

Eigentums- und Kontrollstruktur des Kunden zu verstehen; im Falle von Privatstiftungen, welche eine

Stiftungszusatzurkunde gemäß § 10 PSG errichtet haben, schließt dies die Einsicht in die

Stiftungszusatzurkunde ein. Wenn der ermittelte wirtschaftliche Eigentümer ein Angehöriger der obersten

Führungsebene gemäß § 2 Z 1 lit. b WiEReG ist, haben die Verpflichteten die erforderlichen angemessenen

Maßnahmen zu ergreifen, um die Identität der natürlichen Personen, die der obersten Führungsebene

angehören, zu überprüfen, und haben Aufzeichnungen über die ergriffenen Maßnahmen sowie über

etwaige während des Überprüfungsvorgangs aufgetretene Schwierigkeiten zu führen. Eine angemessene

Maßnahme ist die Einsicht in das Register der wirtschaftlichen Eigentümer nach Maßgabe des § 11 WiEReG;

3. 3.Bewertung und Einholung von Informationen über den Zweck und die angestrebte Art der

Geschäftsbeziehung;

4. 4.Einholung und Überprüfung von Informationen über die Herkunft der eingesetzten Mittel; solche

Informationen können unter anderem die Berufs- bzw. Geschäftstätigkeit, das Einkommen bzw. das

Geschäftsergebnis oder die allgemeinen Vermögensverhältnisse des Kunden und seiner wirtschaftlichen

Eigentümer umfassen;

5. 5.Feststellung und Überprüfung der Identität des Treugebers und des Treuhänders gemäß Abs. 3;

6. 6.kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung, einschließlich einer Überprüfung der im Verlauf der

Geschäftsbeziehung ausgeführten Transaktionen, um sicherzustellen, dass diese mit den Kenntnissen der

Verpflichteten über den Kunden, seine Geschäftstätigkeit und sein Risikoprofil, einschließlich

erforderlichenfalls der Herkunft der Mittel, übereinstimmen;

7. 7.regelmäßige Überprüfung des Vorhandenseins sämtlicher aufgrund dieses Bundesgesetzes erforderlichen

Informationen, Daten und Dokumente sowie Aktualisierung dieser Informationen, Daten und Dokumente.

Die Identität jeder Person, die angibt im Namen des Kunden handeln zu wollen (vertretungsbefugte natürliche

Person) ist gemäß Z 1 festzustellen und zu überprüfen. Die Vertretungsbefugnis ist auf geeignete Art und Weise
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zu überprüfen. Der Kunde hat Änderungen der Vertretungsbefugnis während aufrechter Geschäftsbeziehung von

sich aus unverzüglich bekannt zu geben.

2. (2)Die Überprüfung der Identität gemäß Abs. 1 Z 1 hat bei

1. 1.einer natürlichen Person durch die persönliche Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises zu erfolgen. Als

amtlicher Lichtbildausweis in diesem Sinn gelten von einer staatlichen Behörde ausgestellte Dokumente, die

mit einem nicht austauschbaren erkennbaren Kopfbild der betreffenden Person versehen sind, und den

Namen, das Geburtsdatum und die Unterschrift der Person sowie die ausstellende Behörde enthalten; bei

Reisedokumenten von Fremden muss die Unterschrift und das vollständige Geburtsdatum dann nicht im

Reisedokument enthalten sein, wenn dies dem Recht des ausstellenden Staates entspricht. Von den

Kriterien des amtlichen Lichtbildausweises können einzelne Kriterien entfallen, wenn auf Grund des

technischen Fortschritts andere gleichwertige Kriterien eingeführt werden, wie beispielsweise biometrische

Daten, die den entfallenen Kriterien in ihrer Legitimationswirkung zumindest gleichwertig sind. Das

Kriterium der Ausstellung durch eine staatliche Behörde muss jedoch immer gegeben sein;

2. 2.einer juristischen Person anhand von beweiskräftigen Urkunden zu erfolgen, die gemäß dem am Sitz der

juristischen Personen landesüblichen Rechtsstandard verfügbar sind. Jedenfalls zu überprüfen sind der

aufrechte Bestand, der Name, die Rechtsform, die Vertretungsbefugnis und der Sitz der juristischen Person.

3. (3)Die Verpflichteten haben den Kunden aufzufordern, Folgendes bekannt zu geben:

1. 1.ob er die Geschäftsbeziehung (§ 5 Abs. 1 Z 1) oder die gelegentliche Transaktion (§ 5 Abs. 1 Z 2) auf eigene

oder fremde Rechnung bzw. im fremden Auftrag betreiben will und

2. 2.die Identität seines oder seiner wirtschaftlichen Eigentümer.

Der Kunde hat der Aufforderung zu entsprechen und diesbezügliche Änderungen während aufrechter

Geschäftsbeziehung von sich aus unverzüglich bekannt zu geben. Gibt der Kunde bekannt, dass er auf fremde

Rechnung bzw. im fremden Auftrag handeln will (Z 1), so hat er dem Verpflichten auch die Identität des

Treugebers nachzuweisen und die Verpflichteten haben die Identität des Treugebers festzustellen und zu

überprüfen. Die Identität des Treuhänders ist gemäß Abs. 2 Z 1 und zwar ausschließlich bei physischer

Anwesenheit des Treuhänders festzustellen. Eine Identifizierung des Treuhänders durch Dritte ist ebenfalls

ausgeschlossen. Die Feststellung und Überprüfung der Identität des Treugebers hat bei natürlichen Personen

durch Vorlage des Originals oder einer Kopie des amtlichen Lichtbildausweises (Abs. 2 Z 1) des Treugebers zu

erfolgen, bei juristischen Personen durch beweiskräftige Urkunden (Abs. 2 Z 2). Der Treuhänder hat weiters eine

schriftliche Erklärung gegenüber dem Verpflichteten abzugeben, dass er sich persönlich oder durch verlässliche

Gewährspersonen von der Identität des Treugebers überzeugt hat. Verlässliche Gewährspersonen in diesem Sinn

sind Gerichte und sonstige staatliche Behörden, Notare, Rechtsanwälte und Dritte im Sinne § 13.

4. (4)Die persönliche Vorlage des amtlichen Lichtbildausweises im Sinne Abs. 2 kann bei Geschäftsbeziehungen oder

Transaktionen ohne persönliche Kontakte durch Sicherungsmaßnahmen ersetzt werden. Den Verpflichteten

müssen jedenfalls Name, Geburtsdatum und Adresse des Kunden, bei juristischen Personen die Firma und der

Sitz bekannt sein. Als Sicherungsmaßnahmen sind zulässig:

1. 1.die Vorlage des amtlichen Lichtbildausweises im Rahmen eines videogestützten elektronischen Verfahrens

(Online-Identifikation),

2. 2.ein gesetzlich vorgesehenes Verfahren, das gesichert dieselbe Information wie mit der Vorlage eines

amtlichen Lichtbildausweises zur Verfügung stellt (elektronischer Ausweis),

3. 3.die Abgabe der rechtsgeschäftliche Erklärung des Kunden in Form einer qualifizierten elektronischen

Signatur gemäß Art. 3 Z 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 oder die Zustellung der rechtsgeschäftlichen

Erklärung des Verpflichteten mit eingeschriebener Postzustellung an diejenige Kundenadresse, die als

Wohnsitz oder Sitz des Kunden angegeben worden ist, wenn zusätzlich

1. a)bei juristischen Personen der Sitz zugleich der Sitz der zentralen Verwaltung ist, worüber der Kunde

eine schriftliche Erklärung abzugeben hat,

2. b)eine Kopie des amtlichen Lichtbildausweises des Kunden oder seines gesetzlichen Vertreters oder bei

juristischen Personen des vertretungsbefugten Organs dem Verpflichteten vor dem Zeitpunkt des

Vertragsabschlusses vorliegt, sofern nicht das Rechtsgeschäft elektronisch an Hand einer qualifizierten

elektronischen Signatur abgeschlossen wird und

3. c)bei Kunden mit Sitz oder Wohnsitz in einem Drittland, eine schriftliche Bestätigung eines anderen
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Kreditinstitutes, mit dem der Kunde eine dauernde Geschäftsverbindung hat, vorliegt, dass die Identität

des Kunde im Sinne dieses Bundesgesetzes festgestellt und überprüft wurde und dass die dauernde

Geschäftsverbindung aufrecht ist. Hat das bestätigende Kreditinstitut seinen Sitz in einem Drittland, so

muss dieses Drittland die Anforderungen gemäß § 13 Abs. 4 erfüllen. An Stelle einer Identifizierung und

Bestätigung durch ein Kreditinstitut ist auch eine Identifizierung und schriftliche Bestätigung durch die

österreichische Vertretungsbehörde im betreffenden Drittland oder einer anerkannten

Beglaubigungsstelle zulässig,

oder

4. 4.die erste Zahlung im Rahmen der Transaktionen über ein Konto abgewickelt wird, das im Namen des

Kunden bei einem Kreditinstitut im Sinne des § 13 eröffnet wurde und ihnen Kopien von Dokumenten des

Kunden vorliegen, aufgrund derer die Angaben des Kunden bzw. seiner vertretungsbefugten natürlichen

Person glaubhaft nachvollzogen werden können. Anstelle dieser Kopien ist es ausreichend, wenn eine

schriftliche Bestätigung des Kreditinstitutes vorliegt, über das die erste Zahlung abgewickelt werden soll,

dass die Identität des Kunden im Sinne dieses Bundesgesetzes oder der Richtlinie (EU) 2015/849 festgestellt

und überprüft wurde.

Die FMA hat mit Zustimmung des Bundesministers für Finanzen mit Verordnung festzulegen, welche Maßnahmen

bei der Online-Identifikation zum Ausgleich des erhöhten Risikos erforderlich sind und dabei insbesondere

Anforderungen an die Datensicherheit, Fälschungssicherheit und an jene Personen, die die Online-Identifikation

durchführen festzulegen.

5. (5)Die Verpflichteten können den Umfang der in Abs. 1 bis 3 genannten Sorgfaltspflichten auf risikoorientierter

Grundlage bestimmen. Bei der Bewertung der Risiken von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung sind

zumindest die in Anlage I aufgeführten Variablen zu berücksichtigen. Als Ergebnis dieser Bewertung ist jeder

Kunde in eine Risikoklasse einzustufen. Die Verpflichteten müssen der FMA gegenüber nachweisen können, dass

die von ihnen getroffenen Maßnahmen angesichts der ermittelten Risiken von Geldwäscherei und

Terrorismusfinanzierung angemessen sind.
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